Steuerberatungsvertrag

Mandanten-Nr.:

Zwischen dem Steuerberater/dem Steuerbevollméchtigten/der Steuerberatungsgesellschaft (im Folgenden ,Steuerberater” genannt)

Kanzleistempel

und

(im Folgenden ,Auftraggeber” genannt)
O ausgewiesen durch Personalausweis (Kopie zu den Akten genommen)*
wird folgender Vertrag geschlossen:
§1
Auftragsumfang
(1) Der Steuerberater wird mit der Durchfiihrung folgender im Einzelnen angekreuzter Tatigkeiten beauftragt:

O Buchfiihrung/steuerliche Aufzeichnungen

Einrichtung der Buchfiihrung/steuerlichen Aufzeichnungen (§ 32 StBVV)

Erstellung der Buchfiihrung/steuerlichen Aufzeichnungen (§ 33 StBVV)

Laufende Uberwachung der Buchfiihrung/steuerlichen Aufzeichnungen (§ 33 Abs. 5 StBVV)

Erstellung der Anlagenbuchfiihrung (§ 33 StBVV)

sonstige Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Buchfiihrung/den steuerlichen Aufzeichnungen (§ 33 Abs. 7 StBVV),

oooodg

insbesondere

[ Der Auftraggeber wurde dariiber belehrt, dass er nicht nach handelsrechtlichen Vorschriften zur Fiihrung von Biichern verpflichtet
ist, wohl aber zur Fiihrung steuerlicher Aufzeichnungen.

[0 Lohnbuchfihrung
O Einrichtung einer Lohnbuchfiihrung (§ 32 StBVV)
O Erstmalige Einrichtung von Lohnkonten und Aufnahme der Stammdaten (§ 34 Abs. 1 StBVV)
[ Fihrung von Lohnkonten und Fertigung der Lohnabrechnung (§ 34 Abs. 2 StBVV)
[ Sonstige Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Lohnbuchfiihrung (§ 34 Abs. 5 StBVV),

insbesondere

0 Jahresabschluss-Arbeiten

Vorarbeiten zum Jahresabschluss (§ 35 Abs. 3 StBVV)

Aufstellung eines Jahresabschlusses mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a StBVV)
Aufstellung eines Jahresabschlusses mit verkiirzter GuV (Kleinstkapitalgesellschaft)

Erstellung eines Anhangs (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b StBVV)

Beratende Mitwirkung bei der Erstellung des Lageberichts (§ 35 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. c StBVV)
Durchfiihrung von Plausibilitatsbeurteilungen (§§ 612, 632 BGB, § 36 StBVV)

Ableitung des steuerlichen Ergebnisses aus dem Handelsbilanzergebnis (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a StBVV)
Entwicklung einer Steuerbilanz aus der Handelsbilanz (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b StBVV)

Schriftlicher Erlduterungsbericht (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 StBVV)

Erstellung und Ubermittlung der Offenlegungsbilanz — § 325 HGB (§§ 612, 632 BGB)

Hinterlegung der Bilanz (Kleinstkapitalgesellschaft)

Vorarbeiten zur Uberschussermittlung (§ 25 Abs. 2 StBVV)

Ermittlung des Uberschusses der Betriebseinnahmen iiber die Betriebsausgaben (§ 25 Abs. 1 StBVV)
Erlauterungsbericht zur Uberschussermittlung (§ 25 Abs. 4 StBVV)

OoOooooooogooog

O Der Auftraggeber wurde dariiber belehrt, dass er handelsrechtlich nicht zur Erstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet ist.

1 Nach dem Geldwdschegesetz (GwG) sind Steuerberater verpflichtet, ihre Auftraggeber durch Sichtung des Personalausweises und Dokumentieren von Ausstellungs-
datum und ausstellender Behérde zu identifizieren.

= ® ©7/2018 DWS-Verlag - Verlag des wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater GmbH
Bestellservice: Postfach 023553 - 10127 Berlin - Telefon 030/2 88 85 66 - Telefax 030/28 88 56 70 Nr.
E-Mail: info@dws-verlag.de - Internet: www.dws-verlag.de 1b

Alle Rechte vorbehalten Esist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw auffotomechanlschem Weg zu vervielfaltigen.

MNincar Deadlt, vlrmma it R Rnvitae Cavmrfalt haselhinibat £1e danm tobhalt bose rada b Loz o 7o _ 90l



Steuererklarungen

O samtliche betrieblichen Steuererklarungen (§ 24 Abs. 1 Nr. 3, 5, 6, 8 StBVV)

[ samtliche privaten Steuererkldrungen einschlieRlich der Uberschussermittlungen (§ 24 Abs. 1 Nr. 1, § 27 Abs. 1 StBVV)
O Prifung der Steuerbescheide (§ 28 StBVV)

Sonstige Tatigkeiten:
O

|

Der Auftrag stellt keine Volimacht fir die Vertretung vor Behorden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Ist wegen der Abwesen-
heit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem tber die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht moglich, ist
der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

Der vorbezeichnete Auftrag wird wie folgt beschrankt:2

§2
Vertragsdauer/Kiindigung

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jeder Seite ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt werden.

Kiindigt der Steuerberater das Mandat, hat er noch alle diejenigen MaRnahmen zu ergreifen, die keinen Aufschub dulden, es sei
denn, es liegt ein wichtiger Grund fir die Kiindigung vor (§ 627 Abs. 2 BGB).

§3
Vergiitung
Die Vergiitung (Gebiihren und Auslagenersatz) des Steuerberaters fiir seine Berufstatigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuer-
beratervergiitungsverordnung (StBVV). Eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung kann in Textform vereinbart werden, § 4
Abs. 4 StBVV. Die Vereinbarung eines Pauschalhonorars ist nach § 14 StBVV ebenfalls zuldssig. Eine solche Vereinbarungist diesem Vertrag
O beigefligt O nicht beigefligt
Fir Tatigkeiten, die in der Vergitungsverordnung keine Regelung erfahren (z.B. ,vereinbare” Tatigkeiten § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3

StBerG), gilt die gesondert vereinbarte Vergiitung, in Ermangelung einer ausdriicklichen Vergiitungsvereinbarung gilt die fiir diese
Titigkeit vorgesehene gesetzliche Vergiitung, ansonsten die tibliche Verglitung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

Soweit Geblhrenrechnungen auf elektronischem Wege (z.B. per E-Mail) ibermittelt werden:

[0 Der Auftraggeber verzichtet auf die nach § 9 Abs. 1 StBVV geforderte personliche Unterzeichnung der Berechnung; einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach § 126a BGB bedarf es daher nicht.

§4
Haftung
Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfullungsgehilfen fiir einen Schaden, der aus einer oder — bei einheitlicher Schadensfolge
— aus mehreren Pflichtverletzungen anldsslich der Erfiillung eines Auftrags resultiert, wird auf €
(in Worten: €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahr-

I3ssigkeit. Die Haftung fiir Vorsatz bleibt insoweit unberiihrt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsanspru-
che fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt fiir die gesamte Ta-
tigkeit des Steuerberaters fir den Auftraggeber, also insbesondere auch fiir eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten
Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietat/
Partnerschaft und Ubernahme des Auftrags durch die Sozietat/Partnerschaft sowie fiir neu in die Sozietat/Partnerschaft eintreten-
de Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegentiber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsver-
haltnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdriicklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen
gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch — soweit nicht ausdriicklich anders geregelt — unberuhrt.

Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, riickwirkend von Beginn des Man-
datsverhiltnisses bzw. dem Zeitpunkt der Hoherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachtraglich gedn-
dert oder erweitert wird, auch auf diese Falle.

§5
Sonstige Geschéftsbedingungen

Soweit in Textform nichts anderes vereinbart ist, gelten die folgenden Geschaftsbedingungen:

(1)

Umfang und Ausflihrung des Auftrags

a) Fiir den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maBgebend. Der Auftrag wird nach
den Grundsatzen ordnungsgemaRer Berufsausiibung unter Beachtung der einschlagigen berufsrechtlichen Normen und der
Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgefiihrt.

b) Dem Steuerberater sind die bendtigten Unterlagen und Aufklérungen vollstandig zu ibergeben. Die Priifung der Richtigkeit, Vollstandig-
keit und OrdnungsméRigkeit der dem Steuerberater Uibergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfiihrung und Bilanz, ge-

2 Der Auftrag kann hier beispielsweise auf einen bestimmten Zeitraum beschrankt werden. Es ist allerdings an dieser Stelle darauf zu achten, dass die Beschrénkung
nicht zu einer Unbestimmtheit des Auftrags fiihrt.

3 Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu kdnnen, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche
Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € fiir den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist der § 4 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten,
dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend § 4 Abs. 2 enthilt. Auf die weiterfiihrenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird ver-
wiesen.



(2)
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hort nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbeson-
dere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

Verschwiegenheitspflicht

a) Der Steuerberater ist nach MaBgabe der Gesetze verpflichtet, tiber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausfiihrung
des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflich-
tung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhdltnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht
besteht im gleichen Umfang auch fiir die Mitarbeiter des Steuerberaters.

b) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erfor-
derlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingun-
gen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

c) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberiihrt.

d) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchfiihrung eines Zertifizierungsaudits in der
Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tatigen Personen ihrerseits iber ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt
worden sind. Der Auftraggeber erklart sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine — vom Steuer-
berater angelegte und geflihrte — Handakte genommen wird.

Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfiihrung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe
Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandats-
bearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftspriifer, Rechtsanwalte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers.
Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

(3a) Elektronische Kommunikation, Datenschutz4

(4)

a) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Auftrage maschinell zu erhe-
ben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverar-
beitung zu ubertragen.

b) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfullung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftrag-
ten fiir den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte fiir den Datenschutz nicht bereits nach § 5 Abs. 2 Buchst. a Satz 3
der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafiir Sorge zu tragen, dass der Beauftragte fiir den Datenschutz sich
mit Aufnahme seiner Tatigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater
die Kommunikation per Telefaxanschluss oder E-Mail-Adresse wiinscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und
Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschliisselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung
und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

Mangelbeseitigung

a) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mangel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu ge-
ben. Der Auftraggeber hat das Recht —wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertragi.S.d. §§ 611, 675 BGB
handelt —, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der
Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

b) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mangel-
beseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mdngel durch einen anderen Steuerberater beseiti-
gen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergiitung oder Riickgangigmachung des Vertrags verlangen.

c) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kdnnen vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegeniiber, be-
richtigt werden. Sonstige Mangel darf der Steuerberater Dritten gegentber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die
Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

a) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemaRen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Ins-
besondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle fiir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollsténdig
und so rechtzeitig zu libergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung steht. Entspre-
chendes gilt fir die Unterrichtung liber alle Vorgénge und Umstande, die fur die Ausfiihrung des Auftrags von Bedeutung sein
kénnen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und miindlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu
nehmen und bei Zweifelsfragen Riicksprache zu halten.

b) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfillungsgehilfen beein-
trachtigen konnte.

c) DerAuftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich
nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

d) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Raumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren
ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er
ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater
bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausiibung der Nutzungsrechte an den
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

e) Unterldsst der Auftraggeber eine ihm nach Abs. 5 Buchstaben a —d oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit
der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu
kiindigen (§ 2 Satz 2 gilt entsprechend). Unberiihrt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug
oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und
zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

Vorschuss/Aufrechnung

a) Fir bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebiihren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern.
Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankiindigung seine weitere Tatigkeit fiir den

4 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschldgig sein. Dieser zahlt die Rechtsgrundlagen rechtmaRiger
Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss auBerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Ubermittlung
zusatzlicher Informationen erfiillen. Hierzu sind die Hinweise und Erlduterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 , Datenschutzinformationen fiir Mandan-
ten" und Nr. 1006 ,Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschaftigtendaten” zu beachten.
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Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tétigkeit einzustellen, dem
Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tétigkeit erwachsen kénnen.

b) Eine Aufrechnung gegeniiber einem Vergiitungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig fest-
gestellten Forderungen zuldssig.

(7) Beendigung des Vertrags

a) Der Vertrag endet mit Erfiillung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kiindigung. Der
Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschaftsunfahigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesell-
schaft durch deren Auflésung.

b) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausfiihrung des Auftrags erhalt oder erhalten hat und was
er aus der Geschaftsbesorgung erlangt, herauszugeben.

) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausfihrung des Auftrags
eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschlieRlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unver-
zliglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu I6schen.

d) Nach Beendigung des Auftragsverhiltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

e) Vergutungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags
Endet der Auftrag vor seiner vollstindigen Ausfiihrung, so richtet sich der Vergiitungsanspruch des Steuerberaters nach dem
Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

(8) Aufbewahrung, Herausgabe und Zurlickbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

a) Der Steuerberater hat die Handakten fiir die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese
Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert
hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie
erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

b) Handakten i.S.v. Buchstabe a sind nur die Schriftstiicke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tatigkeit von dem
Auftraggeber oder fiir ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und
fiir die Schriftstiicke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie fiir die zu internen Zwecken gefertigten
Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).

) AufAnforderungdes Auftraggebers, spatestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die
Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftrag-
geber zuriickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zuriickbehalten.

d) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebiihren und Auslagen befriedigt ist. Dies
gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstiicke nach den Umstanden unangemessen ware
(§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

(9) Sonstiges
Fiir den Auftrag, seine Ausfiihrung und die sich hieraus ergebenden Anspriiche gilt ausschlieBlich deutsches Recht. Erfillungsortist
der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder &ffentlich-rechtliches
Sondervermogen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist — nicht — bereit, an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).?

(10) Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Anderungen und Ergdnzungen

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmun-
gen'dadurch nicht beriihrt.

§6

Sondervereinbarungen
Es werden folgende Sondervereinbarungen getroffen:

Im Falle der Abrechnung nach Zeitgebihr i.S.d. 8813 i.V.m. 21 StBVV wird ein Stundensatz in Héhe
von 150€ netto bei Frau Blau und bei Mitarbeitern ein Stundensatz in Hohe von 90€ netto fallig.

§7

Vertragsanderungen
Anderungen und Erginzungen dieses Vertrags bediirfen der Textform, § 126b BGB. Nebenabreden sind nicht getroffen worden.

(Ort, Datum) (Ort, Datum)

(Unterschrift des Auftraggebers) (Unterschrift des Steuerberaters)

5 Bei Streitigkeiten zwischen Steuerberater und Mandanten sind die (sachnahen) Steuerberaterkammern nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG gesetzlich zur Vermittlung ver-
pflichtet. Falls gleichwohl die Durchfiihrung von Streitbeilegungsverfahren vor der (allgemeinen) Verbraucherschlichtungsstelle gewlinscht ist, ist das Wort ,,nicht” zu
streichen. Auf die zustandige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Falle unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.


Im Falle der Abrechnung nach Zeitgebühr i.S.d. §§13 i.V.m. 21 StBVV wird ein Stundensatz in Höhe von 150€ netto bei Frau Blau und bei Mitarbeitern ein Stundensatz in Höhe von 90€ netto fällig.




